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Allgemeinverfügung zum Vollzug des Gewerberechts 

 
Die Stadt Erkrath erlässt aufgrund §§ 8 Satz 1 des Gaststättengesetzes (GastG), 49 Abs. 3 der 
Gewerbeordnung (GewO) folgende Allgemeinverfügung:  
 
Für alle von der Stadt Erkrath erteilten Gaststättenerlaubnisse gem. § 2 Abs. 1 GastG sowie 
Erlaubnisse nach § 33a GewO werden die Fristen für das Erlöschen der Erlaubnisse bei 
Nichtausübung bzw. Nichtaufnahme des Gewerbes bis zum 31. Juli 2022 verlängert.  
 
Die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung wird angeordnet.  
 
Die Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Begründung: 
Gemäß §§ 8 Satz 1 GastG, 49 Abs. 2 GewO erlöschen die jeweiligen Erlaubnisse, wenn die 
Inhaberinnen oder Inhaber den Betrieb nicht binnen eines Jahres nach Erteilung der Erlaub-
nis aufgenommen oder diesen seit einem Jahr nicht ausgeübt haben. Die Fristen können 
verlängert werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.  
 
In den mit dem Infektionsgeschehen durch das Coronavirus SARS-CoV-2 einhergehenden 
rechtlichen und tatsächlichen Einschränkungen bei dem Betrieb von Gewerbebetrieben liegt 
ein solcher wichtiger Grund vor. Die Fristverlängerung wird für die betroffenen Betriebe da-
her pauschal bis zum 31.07.2022 gewährt. 
 
Erkrath, den 10.03.2021 
 

gez. Schultz 
          Bürgermeister 
 
 

*** 
 

Prüfung des Jahresabschlusses des  
„Städtischen Abwasserbetriebes Erkrath" zum 31.12.2019 

 
Der Rat der Stadt Erkrath hat in seiner Sitzung (178/2020) am 30.09.2020 den Jahresab-
schluss 2019 des städtischen Abwasserbetriebes festgestellt und beschlossen, den Bilanzge-
winn an den Haushalt der Stadt Erkrath in Höhe von 1,55 Mio. Euro (einschließlich der 
Stammkapitalverzinsung) und den übrigen Bilanzgewinn zur Eigenkapitalerhöhung der all-
gemeinen Rücklage des städtischen Abwasserbetriebes zu zuführen und den Betriebsaus-
schuss für das Wirtschaftsjahr 2019 zu entlasten. 
 
Die gpaNRW ist gemäß§ 106 Abs. 2 GO NRW in der bis zum 31. Dezember 2019 gültigen Fas-
sung i. V. m. Artikel 10 Abs. 1 des 2. NKFWG NRW gesetzliche Abschlussprüferin des Abwas-
serbetriebes der Stadt Erkrath. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
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31.12.2019 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mittelrheinische Treuhand 
GmbH, Essen, bedient. 
Diese hat mit Datum vom 18.02.2021 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk erteilt: 
 
“Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadt Erkrath Städ-
tischer Abwasserbetrieb, Erkrath, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und 
der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. De-
zember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Be-
wertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung Stadt Erkrath Städtischer Abwasserbetrieb, Erkrath, für das Wirt-
schaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.“ 
  
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse: 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschrif-
ten der Eigenbetriebsverordnung des Bundes-landes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den 
einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- 
und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2019 sowie 
seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2019 
und 

 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebe-
richt in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß§ 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile: 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB und§ 106 GO NRW a. F. unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 
  
Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit 
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
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geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht: 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahres-abschlusses, der 
den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundes-landes Nordrhein-Westfalen i. V. 
m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss un-
ter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigen-
betriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten - falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzuge-
ben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
  
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der ei-genbetriebsähnlichen Einrich-
tung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines La-
geberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsver-
ordnung des Bundeslandes Nord-rhein-Westfalen zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozes-
ses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts: 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstel-
lungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
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abschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-klang steht, den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lage-bericht beinhaltet. 
  
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit§ 317 HGB und§ 106 GO NRW a.F. unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass 
sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus: 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungs-nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-
deckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können; 

 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkeh-
rungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die 
Wirksamkeit dieser Systeme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben; 
  

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben; 

 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-
tretern angewandten Rechnungslegungsgrund-satzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we-
sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
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der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-nachweise. Zu-
künftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die eigenbe-
triebsähnliche Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann; 

 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähn-
lichen Einrichtung vermittelt; 

 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnli-
chen Einrichtung; 
 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten An-
gaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 
Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben so-
wie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen. 
 
Die gpaNRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mittelrheinische 
Treuhand GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Er-
gänzung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei 
Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der gpaNRW 
nicht erforderlich. 
 
Herne, den 18.02.2021 
 
gpaNRW 
Im Auftrag 
 
Harald Debertshäuser 
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*** 
 

Bekanntmachung der Tagesordnung der Sitzung der Verbandsversammlung  
des Zweckverbandes Unterbacher See 

 
am Mittwoch, 24. März 2021, um 15:00 Uhr, im Schützenhaus Eller, Heidelbergerstraße 4, 
40229 Düsseldorf  
unter den Bedingungen der Coronaschutzverordnung mit maximal 15 Personen 
 
Öffentliche Sitzung 
1. Anerkennung der Tagesordnung 
2. Genehmigung der Niederschrift ö vom 24.11.2020 
3. Wahl der*des stellvertretenden Verbandsvorsteherin*s 
4. Parkraumbewirtschaftung am Unterbacher See – mündlicher Bericht 
 
Nichtöffentliche Sitzung 
1. Anerkennung der Tagesordnung 
2. Genehmigung der Niederschrift nö vom 24.11.2020 
3. Vertragsangelegenheiten – mündlicher Bericht 
 
Düsseldorf, den 10.03.2021 
 
gez. Ratsfrau Dagmar von Dahlen 
Vorsitzende der Verbandsversammlung 

 
*** 
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Tagesordnung der 4. Sitzung des Rates 
am Dienstag, dem 23.03.2021, um 17:00 Uhr, in der Stadthalle Erkrath,  

Neanderstraße 58, 40699 Erkrath 

 
Bitte beachten Sie die tagesaktuellen Auflagen aus Anlass der Pandemie. Begeben Sie sich 
bitte direkt zu Ihren Plätzen, halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Personen und 
benutzen Sie die ausliegenden FFP2 Masken. 
 

T A G E S O R D N U N G 

A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit 

2. Einwendungen gegen die Fassung der Niederschrift über die 1. Sitzung des Rates am 

03.11.2020 - öffentlicher Teil - 

3. Berichte der Verwaltung 

4. Berichte aus Gremien und Beteiligungen 

5. Stellenplan 2021 

Vorlagennr. 66/2021 

6. Haushaltsplan 2021 

Vorlagennr. 24/2021 3. Ergänzung 

7. Umgang mit den OGS-Entgelten im Monat März 

B. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 

8. Einwendungen gegen die Fassung der Niederschrift über die 1. Sitzung des Rates am 

03.11.2020 - nichtöffentlicher Teil - 

9. Berichte der Verwaltung 

10. Berichte aus Gremien und Beteiligungen 

11. Anfragen 

 
gez. Christoph Schultz 
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